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kockerbeck.marketing@t-online.de 
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Beitragsordnung  
des Vereins StaudenSingers e.V. 
(Aktualisierte und in der Mitgliederversammlung am 09. Juli 2024 genehmigte Fassung.) 

§ 1 Grundsatz 
   
(1) 	 Die Regelungen in dieser Beitragsordnung finden ihre Grundlage im § 5  

der Vereinssatzung in der Fassung vom 18. April 2023 (Gründungsversammlung).  
Sie ist daher nicht Bestandteil der Satzung. 

 
(2) 	 Dieses Dokument regelt die Beitragsverpflichtungen der Mitglieder. Sie kann nur 

von der Mitgliederversammlung des Vereins abgeändert werden. 
 
(3) 	 Diese Verordnung tritt mit Wirkung zum 01. Mai 2023 in Kraft. 

§ 2 Beitragspflicht 
   
Das Beitragsaufkommen ist eine wesentliche Grundlage für die finanzielle Ausstattung  
des Vereins. Daher ist der Verein darauf angewiesen, dass alle Mitglieder ihrer in der Satzung 
grundsätzlich verankerten Beitragspflicht pünktlich in vollem Umfang nachkommen. Nur so kann 
der Verein seine Aufgaben erfüllen und seine Leistungen gegenüber den Mitgliedern erbringen. 
Aus den genannten Gründen hat jedes Vereinsmitglied einen finanziellen Beitrag zu leisten und 
erklärt sich auch damit einverstanden. 

§ 3 Beschlüsse zum Mitgliedsbeitrag 
   
(1) 	 Die Höhe und die Fälligkeit der Beiträge werden von der Mitgliederversammlung 

festgesetzt (entsprechend § 5 der Vereinssatzung). 

(2) 	 Die festgesetzten Beiträge werden im Gründungsjahr (Rumpfjahr) ab dem der  
Gründungsversammlung folgenden Monat anteilig erhoben. 

§ 4 Höhe der Beiträge 
   
Mitglieder haben folgende Beiträge zu entrichten:  

Vereinsbeitrag	 (Jahresbeitrag für alle Mitglieder) 
Einzelmitglied		 € 25,00 Jahr (Eintritt ab 01.01.) 	 € 12,50/Jahr (Eintritt ab 01.07.) 
Ehepaar	 	 € 30,00/Jahr (Eintritt ab 01.01.)	 € 15,00/Jahr (Eintritt ab 01.07.) 

Zusätzlich Monatsbeitrag für aktive Sänger/-innen 
Vereinsmitglied	 	 	 	 	 	 € 15,00 / Monat 
Mitglied Schüler/Student bis 25 Jahre	 	 	 €   5,00 / Monat 
ohne Mitgliedschaft im Verein	 	 	 	 € 18,00 / Monat 
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§ 5 Zahlungsform 
   
(1) 	 Sämtliche Mitgliedsbeiträge sind per SEPA-Lastschriftverfahren mit einer  
	 entsprechend erteilten Einzugsermächtigung auf dem Beitrittsformular zu leisten. 

(2) 	 Jahres- und Monatsbeiträge werden zum 10. im jeweils fälligen Monat eingezogen. 
	 Der Jahresbeitrag wird im Januar eines jeden Jahres fällig. 
	 Der Monatsbeitrag wird ab dem Monat des Vereinsbeitritts fällig. 

(3) 	 Änderungen der persönlichen Angaben und insbesondere der Bankverbindung  
sind dem Verein „StaudenSingers e.V.“ schnellstmöglich mitzuteilen.  
Anfallende Bankgebühren für Rücklastschriften werden auf das betroffene Mitglied 
umgelegt, sofern diese nicht durch den Verein verschuldet wurden (z.B. Erfassung der 
falschen IBAN).  

(4)	 In Ausnahmefällen können Beiträge auf Antrag in bar oder durch Überweisung  
	 entrichtet werden. Hierbei ist eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr von 5.- € je  
	 Transaktion fällig.  

(5)	  Die Beitrags- und Gebührenerhebung erfolgt durch Datenverarbeitung (EDV).  
Die personengeschützten Daten der Mitglieder werden nach dem Bundesdatengesetz 
gespeichert. 

§ 6 Kündigung der Mitgliedschaft 
   
Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres (gemäß § 4 Absatz 4, Satz 1 
der Satzung in der Fassung vom 18.04.2023 - Gründungsversammlung). 

Die Kündigungsfrist gilt entsprechend für den zusätzlichen Monatsbeitrag aktiver Sänger/-innen  
mit Vereinsmitgliedschaft.
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